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Vom 02.04.2026

Benachrichtigung des Kreises Recklinghausen über die Anordnung einer
öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW an die unbekannten Erben
der Frau Christel Hermann.

Ein Dokument des Kreises Recklinghausen vom 02.04.2026, AZ:
50.1./13.10.52920   ist zuzustellen an die unbekannten Erben der Frau
Christel Hermann, zuletzt wohnhaft Elisabeth-Brune-Zentrum, Enfieldstr.
243, 45966 Gladbeck.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, da lt. Auskunft des
Nachlassgerichtes Gladbeck vom 17.03.2026 einige Nachkommen der
Frau Hermann das Erbe ausgeschlagen haben, es jedoch noch die
Möglichkeit weiterer Erben gibt. Diese sind jedoch nicht ermittelbar.

Deshalb wird das Dokument öffentlich zugestellt. Es kann eingesehen
und vom Empfänger in Empfang genommen werden in meinen
Diensträumen, nach vorheriger Terminabsprache unter der Rufnummer:

02361/532303 (Frau Kloth) oder 02361/532016 (Frau Ackermann).

Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Rechtgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NW S. 94) in
der zurzeit geltenden Fassung. Durch die öffentliche Zustellung können
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen. Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält,
kann dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben.

Recklinghausen, den 02.04.2026
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gez. Kloth


